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(3. Vom Katechismus-Unterricht 
und der Konfirmation) 

Zum dritten sollen die Ältesten der · 
Kirche samt den Dienern des Wortes 
einrichten und daran sein, daß alle 
Kinder, wenn s)e des Alters wegen 
fähig sein können, zu dem Katechis
mus-Unterricht geschickt werden. 
Diesen Katechismus-Unterricht kann 
man auch an jedem Ort gut zu solcher 
Zeit halten, daß ein jeglicher unbe
schwert sein würde, seine Kinder 
dazu zu schicken. Es ist auch die 
Obrigkeit schuldig, daß sie auch 
durch Ihr Amt alle dazu anhalte; denn 
wenn sie einem jeden Menschen die 
Seinen in seine Gewalt und Gehor
sam bringen und darin halten soll, wie 
viel mehr gebührt ihr, darauf zu 
sehen, daß Christus dem Herrn die, 
die durch ihn erschaffen und darüber 
hinaus ihm auch in der heiligen Taufe 
übergeben und eingf)leibt sind, durch 
sie zugeführt und in ihm zu leben auf
erzogen werden. 

Es sollen die Ältesten und Prediger 
auch darauf sehen, daß die Kinder, 
die nun durch den Katechismus-Un-

. terricht im christlichen Verständnis so 
weit gebracht sind, daß man sie billig 
zum Tisch des Herrn zulassen sollte, 
auf ein hohes Fest wie Ostern, Pfing
sten und Weihnachten Vor aller Ge
meinde dem Pfarrer an dazu verord
netem Ort von ihren Eitern und Paten 
vorgestellt werden; dabei sollen die 
Ältesten und alle anderen Diener des 
Wortes u

1
m Ihn stehen. Da soll der 

Pfarrer diese Kinder über die ~ichtig
sten Stücke des christlichen Glau; · 
bens befragen. Und nachdem· die 
Kinder darauf geantwortet, sich da 0> 

aucH öffentlich Christus dem Herrn @ 
und seiner Kirche ergeben haben, t 
soll der Pfarrer die Gemeinde ver- ~ 
mahnen, den Herrn für diese Kinder ~ 
um Beständigkeit und Mehrung des !:;!. 
heiligen Geistes zu bitten und ~ 
solches Gebet mit einem Kollekten- ~ 
gebet beschließen. Nach dem allen ; 
soll dann der Pfarrer diesen Kindern ~ 

· die Hände auflegen und sie so im ~ 
Namen des Herrn konfirmieren und ~ 
zu christlicher Gemeinschaft bestätl- ~ 
gen, sie darauf auch zum Tisch des ~ 
Herrn geh(;ln heißen, mit ange- fl 
hängter Vermahnung, sich im Gehor- ~ 
sam des Evangeliums. treulich zu ! 
halten und christliche Zucht und (5 
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Strafe von allen und jeden Christen, 
vor allem aber von den Seelsorgern 
allezeit gutwillig aufzunehmen und 
ihnen gehorsam Folge zu leisten. 

(4. Vom Ermahnen 
und Ausschließen) 

(a. Vom Ermahnen) 

Zum vierten sollen die Seelsorger, 
belde: Prediger und Älteste, auch 
allen Fleiß aufwenden und nichts un
terlassen, daß sie zu vollkommener 
Gemeinschaft Christi in der Lehre, 
den Sakramenten und der .christli
chen Zucht durch freundliches und 
getreues Ermahnen, .. ·Bitten und 
Flehen alle die bewegen und bringen, 
die sich von solcher Gemeinschaft 
noch ganz oder zum Teil fernhalten, 
aber doch auf den Namen Christi 
getauft sind, deshalb auch seinen 
helligen Namen tragen. Denn leider 
findetman zu dieser Zeit bei uns noch 
etliche, die sich ganz von der Ge
meinde Gottes, auch von der Predigt 
lernhalten: etliche, die wohl zur 
Predigt geher~, aber nicht zum Tisch 
des Herrn; etliche, di~ auch zum 
Tisch des Herrn kommen, aber nicht 
leben, wie Christen gebührt, sondern 
sich so ärgerlich verhaften, daß sie 
die anderen und vielleicht die ganze 
Gemeinde verärgern. · 

(Vom Verfahren beim Er-mahnen) 
-' 

Deshalb sollen die genannten Älte
sten samt den Dienern des Wortes 
eine recht väterliche Aufsicht haben 
über die ganze Gemeinde und einen 
jeden in dieser bes.onders. ·-Und wo 
siesolche finden, die äuch die Predigt 
oder alles christliche Tun meiden, es 
geschehe nun aus Irrtum in der Reli
gion oder aus fleischlichem, epikurä
ischen Leben, sollen sie sich gemein
sam beraten, wie und durch wen 
solche Laute doch erstlieh zum Hören 
des göttlichen _Wortes gebracht 
werden könnten. Das wäre dann, daß 
einer der Ältesten ein'en solchen ganz 
von der christlichen Gemeinde Ent
fremdeten besonders anspräche, 
oder daß man andere Leute, es 
wären seine Freund·e und Verwand
ten oder so lche, die aus anderen Ur-

. sachen ein Ansehen bei ihm haben 
könnten, zu ihm schic!<te, oder daß 
man ihn vor sämtliche Ältesten und 
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Pfarrer beriefe. Das würde auch ge
genüber einem jeden so von der 
Klrche Entfremdeten vorzunehmen 
sein, bei dem die besondere Vermah
nung nicht helfen wil l. 

Es soll auch alle diese Vermahnung 
bel diesen ·Leuten allewage mit aller 
christlichen Sanftmut und Lindigkeit 
geschehen, auch mit getreuem und 
freundlichem Vorhalten der so 
reichen Gnade und des so strengen 
Gerichts Christi, auch mit dem Aner
bieten freundlichen Berichtigens und 
Unterwalsens durch Gottes Wort in 
all dem, wo sich einer irren oder 
stoßen könnte. 

(V'on den Folgen des Ermahnens) 

Wo dann jemand so verstockt sein 
würde, daß er dies alles verachten 
und in seinem gottlosen Tun weiter 
vemarren wollte, den muß man Gott 
und der Obrigkeit überlassen, 'doch 
soll man ihm nichtsdestoweniger alle 
bürgerlichen und sonst schuldigen 
Dienste und Gemeinschaft, auch 
Hilfe in Nöten leisten, solang Ihn die 
Obrigkeit dulden kann·: Aber das so, 
daß die Christen immer dabei 
Ursache · suchen, solche Leute zur 
Buße zu vermahnen, und sich auch 
mit dem Sich-fernhalten von unnöti
ger Gemeinschaft mit ihnen als die 
erweisen, die e)n herzliches Leid 
tragen über solcher Leute ewiges 
Verderben, worein sie sich durch 
solches ihr gottloses Wesen selbst 
stürzen. 

Doch soll das· Sich-fernhalten ge
schehen allein von der unnötigen und 
unhesserliehen Ger)'leinschaft, als 
das sind die besonderen Einladun
gen und Gesellschaften, welche ein 
jeder allein mit denen hält, die ihm be
sonders verwandt sind oder an deren 
Tun er besondere Lust hat oder 
denen er um empfangener oder.ver
hoffter Guttaten willen besondere 
Ehre und Liebe beweisen will, wel
cherlei Gemeinschaft oft .auch die 
verwandten ·Freunde gegeneinander 
ohne Vorwurf unterlassen. Denn was 
bürgerliche Dienste und notwendige 
Hilfen sind oder auch die Gemein
schaft und Die_nste, welche die Leute 
einander nach der Ordnung Gottes 
leisten sollen wegen der Ehe, Sippe 
oder Blutsverwandtschaft oder auch 

·, 

wegen anderer Berufung, Ver
wandtschaft oder Verbindung, wie 
sich das bei allgemeinen Diensten, 
auf Reisen, beim Beherbergen, auf 
Hochzeiten und bel anderen allge
meinen Beschäftigungen ergeben 
kann, wo einer ohne besondere An
liegen zum anderen kommt, dies 
alles sollen die Christen allen Ihren 
Mitbürgern, Nächsten, Verwandten 
und Hinzukommenden, ja auch · 
Juden und Heiden mit aller Treue er
zeigen und beweisen. 

(Von den Anliseen 
zum Ermahnen) 

Wo dann solche sind, die wohl zur 
Predigt, aber nicht zum Tisch des 
Herrn gehen, die sollen die Prediger 

. und Ältesten gleichen Rats und glei- -
eher Maßen mit Vermahnen, Warnen 
und Anbieten christlichen Unterrichts 
dahin zu bringen versuchen, daß sie 
sich Christus dem · Herrn ganz 
ergeben und daß sie, wenn dieser 
sich selbst, sein Leib und Blut, und 
das zum ewigen Leben Im heiligen 
Sakrament mitteilt, diese himmlische . 
Speise uhd dies Geschenk des 
ewigen Lebens doch nicht so verach
ten und meiden wollten zu ihrem 
ewigen Verderben. 

Findet man dann, daß solche Leute 
wegen irgend eines Irrtums und nicht 
aus Verachtung das heilige Sakra
ment scheuen und vom Tisch des 
Herrn fernbleiben, die soll man 
freundlich unterrichten und einst-

. weilen dafür halten, wofllr man etwa 
die Katechumenen gehalten hat, 

· nämlich für Jünger des Christen
tums, in das sie-sich aber noch nicht 
völlig ergeben haben. 

Bei welchen aber Verachtung 
gespürt wird, die soll man doch ver
mahnen, sich von den Predigten nicht 
fernzulialten, und sie allemal, sooft 
man hoffen kann, daß das fruchtbar 
ist, wieder und wieder ansuchen und 
an die milde Gnade des Herrn, auch 
an sein strenges Gericht erinnern, 
das er an allen Verächtern seiner 
Gnade üben wird. Jedoch solang 
diese in solcher Verachtung des hei
ligen Sakraments verh~rren, sollen 
die Christen sich auch gegenüber 
ihnen mit recht christlicher und·bes
serlicher Abscheu vor ihrem ungöttli-










